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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 12.02.1957

Norm

StPO §473 Abs2

Rechtssatz

Unter den "in erster Instanz" aufgenommenen Protokollen sind die Hauptverhandlungsprotokolle zu verstehen.

Daraus ergibt sich, daß das Berufungsgericht - abgesehen von dem Falle der Wiederholung oder Ergänzung des

Beweisverfahrens - seiner Entscheidung nur solche Ergebnisse des erstgerichtlichen Verfahrens zugrunde legen darf,

die Gegenstand der Erörterung in der Hauptverhandlung waren.
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